
 

 

Wasserwirtschaftsamt 
Ingolstadt  

 

Standort 
Auf der Schanz 26 
85049 Ingolstadt 

Öffentliche Verkehrsmittel 
INVG-Bus Busbahnhof 

Telefon/Telefax 
+49 841 3705-0 
+49 841 3705-298 

E-Mail 
poststelle@wwa-in.bayern.de 

Internet 
www.wwa-in.bayern.de 
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Ihre Nachricht Unser Zeichen Telefon +49 (841) 3705-111 Ingolstadt 
 1.4-4441.1-12642/2016 Dionys Schiebel   
  Dionys.Schiebel@wwa-in.bayern.de 20.10.2016 

Öffentliche Bekanntmachung; 
Jahresangebote für Geräte- und Lieferleistungen 

a, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 
 Auf der Schanz 26  
 85049 Ingolstadt 
 Tel.:0841/3705-0, Fax: 0841/3705-298 
 e- mail: poststelle@wwa-in.bayern.de 
 

b, Preisanfrage für Freihändige Vergabe nach VOL/A 
 

c, Art und Umfang der Leistung: 
Im Rahmen der Gewässerunterhaltung sollen auf der Grundlage von Jahresange-
boten Liefer- und Dienstleistungen für die Jahre 2017 und 2018 freihändig, im 
Rahmen der zulässigen Schwellenwerte, vergeben werden. Folgende Leistungen 
sind zu vergeben: 
 
- Fuhrleistungen 
- Tiefbaugeräteleistungen (Bagger, Walzen, etc.) 
- Materiallieferungen (Wasserbausteine, Mineralbeton, Lehm, etc.)  

 
Orte der Leistungen : Stadt Ingolstadt, Landkreis Eichstätt, Landkreis Pfaffenh-
ofen und Landkreis Neuburg- Schrobenhausen 

 
d, Die Leistungen werden für die beiden Flussmeisterstellen Ingolstadt und Eichstätt 

getrennt vergeben. 
 
e, Die verbindlichen Jahresangebote werden zweijährlich eingeholt. 
 
f, Die Unterlagen werden vom Wasserwirtschaftsamt auf der Homepage des Was-

serwirtschaftsamtes Ingolstadt unter:  
 http://www.wwa-in.bayern.de/ausschreibungen/index.htm bereitgestellt.  
 Die Angebote sind bis spätestens 15.12.2016 schriftlich beim Wasserwirtschafts-
amt Ingolstadt abzugeben. 

 
h, Der Bewerber hat mit dem Angebot das Formblatt L124 Eigenerklärung zur Eig-
nung vorzulegen und zu erklären, dass er in den letzten 2 Jahren nicht  

- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder 
- gem. § 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmer- Entsendegesetz  
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr 
als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden ist. 
 
 


